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Artikel I 

(außer Kraft – BGBl 1988/721)

Artikel II 

Beschäftigungspflicht 

§ 1. (1) Alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstnehmer (§ 4 Abs 1) beschäftigen, sind verpflichtet, auf 
je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Behinderten (§ 2) einzustellen. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwen-
den auf internationale Organisationen im Sinne des § 1 Abs 7 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1977 über die Ein-
räumung von Privilegien und Immunitäten an internationale Organisationen, BGBl Nr 677/1977. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann die Zahl der nach Abs 1 zu beschäftigenden Behinderten 
(Pflichtzahl) für bestimmte Wirtschaftszweige durch Verordnung derart abändern, daß nur auf je höchstens 40 Dienstnehmer 
mindestens ein begünstigter Behinderter einzustellen ist. Voraussetzung hiefür ist, daß die Beschäftigung von Behinderten auf 
Grund der diesen Wirtschaftszweigen eigentümlichen Strukturen in dem im Abs 1 vorgesehenen Ausmaß auch unter Nutzung 
aller technischen Möglichkeiten und Unterstützungsstrukturen nicht möglich ist. Ferner kann der Bundesminister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales durch Verordnung bestimmen, daß Dienstgeber Arbeitsplätze, die sich für die Beschäftigung von 
Behinderten besonders eignen, diesen Behinderten oder bestimmten Gruppen von Behinderten vorzubehalten haben. Auf den 
Bund, die Länder und die Gemeinden findet der erste Satz keine Anwendung. 

Personenkreis 

§ 2. (1) Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind österreichische Staatsbürger mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 vH. Österreichischen Staatsbürgern sind Flüchtlinge mit einem Grad der Behinderung von 
mindestens 50 vH, denen Asyl gewährt worden ist, gleichgestellt, solange sie zum dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet 
berechtigt sind. Österreichischen Staatsbürgern sind weiters Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH gleichgestellt. 

(2) Nicht als begünstigte Behinderte im Sinne des Abs 1 gelten behinderte Personen, die 
 a) sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder 
 b) das 65. Lebensjahr überschritten haben und nicht in Beschäftigung stehen oder 
 c) nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften Geldleistungen wegen dauernder Erwerbsunfähigkeit (dauernder 

Berufsunfähigkeit) bzw Ruhegenüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall des Alters beziehen und nicht in 
Beschäftigung stehen oder 

 d) infolge des Ausmaßes ihrer Gebrechen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf einem geschützten Arbeitsplatz 
oder einem Integrativen Betrieb (§ 11) nicht geeignet sind. 

(3) Die Ausschlußbestimmungen des Abs 2 lit a gelten nicht für behinderte Personen, die als Lehrlinge in Beschäftigung 
stehen, eine Ausbildung zum Krankenpflegefachdienst absolvieren, an einer Hebammenlehranstalt ausgebildet werden oder 
zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, eine abgeschlossene Hochschulbildung erfordernden Beruf 
nach Abschluß dieser Hochschulbildung beschäftigt werden und die Voraussetzungen des Abs 1 erfüllen. 

(4) Auf Behinderte, auf die Abs 1 nicht anzuwenden ist, findet dieses Bundesgesetz mit Ausnahme des § 10a Abs 3a nur 
nach Maßgabe der mit ihren Heimatstaaten getroffenen Vereinbarungen Anwendung. 

Behinderung 

§ 3. Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeein-
trächtigung, die auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder psychischen Zustand beruht. Als nicht nur vorüberge-
hend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten. 

Berechnung der Pflichtzahl 

§ 4. (1) Dienstnehmer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 
 a) Personen, die in einem Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt beschäftigt werden 

(ausgenommen Lehrlinge); 
 b) Personen, die zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, eine abgeschlossene Hochschulbil-

dung erfordernden Beruf nach Abschluß dieser Hochschulbildung beschäftigt sind; 
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 c) Heimarbeiter. 
(2) Für die Feststellung der Gesamtzahl der Dienstnehmer (Abs 1), von der die Pflichtzahl zu berechnen ist (§ 1), sind alle 

Dienstnehmer, die ein Dienstgeber im Bundesgebiet beschäftigt, zusammenzufassen. 
(3) Für die Berechnung der Pflichtzahl sind von der gemäß Abs 2 festgestellten Gesamtzahl der Dienstnehmer die beschäf-

tigten begünstigten Behinderten (§ 2) und Inhaber von Amtsbescheinigungen oder Opferausweisen (§ 5 Abs 3) nicht einzu-
rechnen. 

Erfüllung der Beschäftigungspflicht 

§ 5. (1) Auf die Pflichtzahl sind die beschäftigten und nach § 7 entlohnten begünstigten Behinderten, begünstigte Personen 
nach § 2 Abs 3 und Dienstgeber anzurechnen, bei denen die Voraussetzungen des § 2 Abs 1 zutreffen. 

(2) Auf die Pflichtzahl werden mit dem Doppelten ihrer Zahl angerechnet: 
 a) Blinde; 
 b) die im Abs 1 angeführten Behinderten vor Vollendung des 19. Lebensjahres; 
 c) die im Abs 1 angeführten Behinderten über den in lit b angeführten Zeitpunkt hinaus für die Dauer des Ausbildungs-

verhältnisses; 
 d) die im Abs 1 angeführten Behinderten nach Vollendung des 50. Lebensjahres, wenn und insolange der Grad ihrer 

Behinderung mindestens 70 vH beträgt; 
 e) die im Abs 1 angeführten Behinderten nach Vollendung des 55. Lebensjahres; 
 f) die im Abs 1 angeführten Behinderten, die überwiegend auf den Gebrauch eines Krankenfahrstuhles (Rollstuhles) 

angewiesen sind.  
(3) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises gemäß § 4 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl 

Nr 183/1947, sind auf die Pflichtzahl anzurechnen, vor Vollendung des 19. und nach Vollendung des 55. Lebensjahres mit 
dem Doppelten ihrer Zahl. 

Förderungsmaßnahmen 

§ 6. (1) Dienstgeber haben bei der Beschäftigung von begünstigten Behinderten auf deren Gesundheitszustand jede nach 
Beschaffenheit der Betriebsgattung und nach Art der Betriebsstätte und der Arbeitsbedingungen mögliche Rücksicht zu neh-
men. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat einvernehmlich mit den Dienststellen des Arbeitsmarktservice 
und mit den übrigen Rehabilitationsträgern dahingehend zu wirken und zu beraten, daß die Behinderten in ihrer sozialen Stel-
lung nicht absinken, entsprechend ihren Fähigkeiten und Kenntnissen eingesetzt und durch Leistungen der Rehabilitationsträ-
ger und Maßnahmen der Dienstgeber soweit gefördert werden, daß sie sich im Wettbewerb mit Nichtbehinderten zu behaup-
ten vermögen. (BGBl I 2002/150 Art 7)

(2) Nach Maßgabe der Richtlinien (Abs 3) können aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10 Abs 1) Zuschüsse oder 
Darlehen gewährt werden, und zwar insbesondere 
 a) zu den Kosten der durch die Behinderung bedingten technischen Arbeitshilfen; 
 b) zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die sich für begünstigte Behinderte besonders eignen; 
 c) zu den Lohn- und Ausbildungskosten für begünstigte Behinderte (§ 2 Abs 1 und 3), mit denen ein Dienstverhältnis 

neu begründet wird (Einstellungsbeihilfen), oder die infolge ihrer Behinderung entweder die volle Leistungsfähigkeit 
nicht zu erreichen vermögen, oder deren Arbeits- oder Ausbildungsplatz ohne die Gewährung von Leistungen aus 
dem Ausgleichstaxfonds gefährdet wäre; 

 d) zu den Kosten der begleitenden Hilfe am Arbeitsplatz (insbesondere Arbeitsassistenz); 
 e) für die Ein-, Um- oder Nachschulung, zur beruflichen Weiterbildung sowie zur Arbeitserprobung; 
 f) zu den sonstigen Kosten, die nachweislich mit dem Antritt oder der Ausübung einer Beschäftigung verbunden sind; 
 g) zur Gründung einer den Lebensunterhalt sichernden selbständigen Erwerbstätigkeit bis zur Höhe des dreihundertfa-

chen Betrages der Ausgleichstaxe (§ 9 Abs 2). 
(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Vertreter des Ausgleichstaxfonds hat als Grundlage für die 

Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen (Abs 2) Richtlinien, insbesondere über die Höhe und die Dauer der Zuwendungen 
unter Bedachtnahme auf die Leistungs- und Eingliederungsfähigkeit des begünstigten Behinderten, die besondere Eignung 
eines Arbeitsplatzes für die Beschäftigung begünstigter Behinderter, auf den Nutzen, der sich für den Dienstgeber aus der 
Durchführung der Maßnahmen ergibt, auf die finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens und auf gleichartige Leistungen 
nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen zu erlassen. Diese Richtlinien haben im Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen zur Einsichtnahme aufzuliegen. (BGBl I 2002/150 Art 7)

(4) Die Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen kann über die nach Abs 3 zu erlassenden Richtlinien hinaus mit weite-
ren Auflagen verbunden werden, um den angestrebten Erfolg zu sichern. Die Höhe laufend gewährter Zuschüsse ist bei Ände-
rung der Voraussetzungen, ansonsten jährlich nach Überprüfung neu festzusetzen. Für den gleichen Zweck gewährte Zu-
schüsse oder Darlehen nach anderen Bundes- oder Landesgesetzen sind zu berücksichtigen. Offene Forderungen des Aus-
gleichstaxfonds sind bei Gewährung von Zuschüssen an Dienstgeber aufzurechnen. 

(5) Vor der Gewährung von Leistungen nach Abs 2 ist nach Klärung des Sachverhalts ein Team zu befassen, dem je ein 
Vertreter des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice, des 
jeweiligen Bundeslandes (Behindertenhilfe), der Arbeiterkammer sowie der Wirtschaftskammer des jeweiligen Bundeslandes 
als ständige Mitglieder angehören. Falls die Sachlage es erfordert, sind Vertreter der Sozialversicherungsträger und Sachver-
ständige insbesondere aus dem Bereich des ärztlichen und psychologischen Dienstes des Bundesamtes für Soziales und 
Behindertenwesen oder des Arbeitsmarktservice sowie aus dem Bereich der Arbeitsinspektion, der Landwirtschaftskammer 
und der Landarbeiterkammer beizuziehen. (BGBl I 2002/150 Art 7)

(6) Anstelle von Zuschüssen oder Darlehen können auch Sachleistungen gewährt werden. 
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Entgelt 

§ 7. Das Entgelt, das den im Sinne dieses Bundesgesetzes beschäftigten begünstigten Behinderten gebührt, darf aus dem 
Grunde der Behinderung nicht gemindert werden. 

Kündigung 

§ 8. (1) Das Dienstverhältnis eines begünstigten Behinderten darf vom Dienstgeber, sofern keine längere Kündigungsfrist 
einzuhalten ist, nur unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. Ein auf Probe vereinbartes Dienstverhält-
nis kann während des ersten Monates von beiden Teilen jederzeit gelöst werden. 

(2) Die Kündigung eines begünstigten Behinderten (§ 2) darf von einem Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden, 
wenn der Behindertenausschuß (§ 12) nach Anhörung des Betriebsrates oder der Personalvertretung im Sinne des Bundes-
Personalvertretungsgesetzes bzw der entsprechenden landesgesetzlichen Vorschriften sowie nach Anhörung des zur Durch-
führung des Landes-Behindertengesetzes jeweils zuständigen Amtes der Landesregierung zugestimmt hat; dem Dienstneh-
mer kommt in diesem Verfahren Parteistellung zu. Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Behindertenausschusses 
ist rechtsunwirksam, wenn dieser nicht in besonderen Ausnahmefällen nachträglich die Zustimmung erteilt. 

(3) Der Behindertenausschuß hat bei seiner Entscheidung über die Zustimmung zur Kündigung eines begünstigten Behin-
derten die besondere Schutzbedürftigkeit des Dienstnehmers zu berücksichtigen und unter Beachtung des § 6 zu prüfen, ob 
dem Dienstnehmer der Verlust seines Arbeitsplatzes zugemutet werden kann. 

(4) Die Fortsetzung des Dienstverhältnisses wird dem Dienstgeber insbesondere dann nicht zugemutet werden können, 
wenn  
 a) der Tätigkeitsbereich des begünstigten Behinderten entfällt und der Dienstgeber nachweist, daß der begünstigte 

Behinderte trotz seiner Zustimmung an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz ohne erheblichen Schaden nicht wei-
terbeschäftigt werden kann; 

 b) der begünstigte Behinderte unfähig wird, die im Dienstvertrag vereinbarte Arbeit zu leisten, sofern in absehbarer Zeit 
eine Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nicht zu erwarten ist und der Dienstgeber nachweist, daß der begünstigte 
Behinderte trotz seiner Zustimmung an einem anderen geeigneten Arbeitsplatz ohne erheblichen Schaden nicht wei-
terbeschäftigt werden kann;  

 c) der begünstigte Behinderte die ihm auf Grund des Dienstverhältnisses obliegenden Pflichten beharrlich verletzt und 
der Weiterbeschäftigung Gründe der Arbeitsdisziplin entgegenstehen. 

(5) Gesetzliche Bestimmungen, die die Beendigung des Dienstverhältnisses an zusätzliche Voraussetzungen knüpfen, 
bleiben unberührt. Finden auf die Kündigung eines begünstigten Behinderten die Abs 2 bis 4 Anwendung, gelten die Bestim-
mungen des § 105 Abs 2 bis 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl Nr 22/1974, bzw die in Ausführung der Bestimmungen 
des § 210 Abs 3 bis 6 des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl Nr 287, erlassenen landesrechtlichen Vorschriften nicht. 

(6) Abs 2 bis 4 finden auf das Dienstverhältnis keine Anwendung, 
 a) wenn dem Behinderten als Mitglied des Betriebsrates (Jugendvertrauensrates) bzw als Personalvertreter der beson-

dere Kündigungsschutz auf Grund der §§ 120 und 121 des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw der in Ausführung der 
§§ 223 und 224 des Landarbeitsgesetzes 1984 erlassenen landesrechtlichen Vorschriften oder des § 27 Abs 2 des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes und ähnlicher landesrechtlicher Vorschriften zusteht; 

 b) wenn das Dienstverhältnis zum Zeitpunkt des Ausspruches der Kündigung noch nicht länger als sechs Monate be-
standen hat, es sei denn, die Feststellung der Begünstigteneigenschaft erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes infolge 
eines Arbeitsunfalles im Sinne des § 14 Abs 1 lit b oder es erfolgt ein Arbeitsplatzwechsel innerhalb eines Konzerns. 
(BGBl I 2001/60 Art 2)

Beendigung eines Dienstverhältnisses kraft Gesetzes 

§ 8a. Soweit in dienstrechtlichen Vorschriften für Bedienstete einer Gebietskörperschaft die Beendigung des Dienstver-
hältnisses wegen langer Dienstverhinderung infolge Krankheit kraft Gesetzes vorgesehen ist, ist im Falle eines begünstigten 
Behinderten (§ 2) der Behindertenausschuß spätestens drei Monate vor Ablauf dieser Frist von Amts wegen zu verständigen. 
Der Behindertenausschuß hat zur Zweckmäßigkeit einer Vereinbarung über die Fortsetzung des Dienstverhältnisses Stellung 
zu nehmen. Die Beendigung des Dienstverhältnisses wird – ungeachtet der dienstrechtlichen Vorschriften – frühestens drei 
Monate nach Einlangen der Verständigung beim Behindertenausschuß wirksam. 

Ausgleichstaxe 

§ 9. (1) Vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist die Entrichtung einer Ausgleichstaxe alljährlich für das je-
weils abgelaufene Kalenderjahr mittels Bescheides vorzuschreiben, wenn die Beschäftigungspflicht nicht erfüllt ist. 

(2) Die Ausgleichstaxe beträgt für jede einzelne Person, die zu beschäftigen wäre, ab 1. Juli 2001 monatlich 2 700 S 
(196,22 €). Dieser Betrag ist ab 1. Jänner 2004 und in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden Jahres mit dem für 
den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes festgesetzten Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Der vervielfach-
te Betrag ist auf den nächsten vollen Eurobetrag zu runden, dabei sind Beträge unter 50 Cent zu vernachlässigen und Beträ-
ge von 50 Cent an auf einen vollen Euro zu ergänzen. Der gerundete Betrag ist der folgenden Anpassung zugrundezulegen. 
Der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen hat die jeweilige Höhe der Ausgleichstaxe mit Verordnung fest-
zustellen. Diese Verordnung kann auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

(BGBl I 2001/60 Art 2) 
(3) Die Entrichtung der Ausgleichstaxe kann nur binnen zwei Jahren, gerechnet vom Einlangen der Abschrift des Verzeich-

nisses (§ 16 Abs 2) an, falls der Dienstgeber von der Vorlage des Verzeichnisses gemäß § 16 Abs 5 und 6 befreit war, binnen 
drei Jahren nach Ablauf des Jahres, für das die Ausgleichstaxe zu zahlen ist, vorgeschrieben werden. Hat der Dienstgeber 
der Auskunfts- und Meldepflicht (§ 16) nicht entsprochen bzw unwahre oder unvollständige Angaben gemacht, kann die Ent-
richtung der Ausgleichstaxe binnen sieben Jahren, gerechnet vom Ende des Kalenderjahres an, für das keine bzw unvollstän-
dige oder unrichtige Meldungen erstattet wurden, vorgeschrieben werden. Diese Frist beginnt durch jede Maßnahme des 
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Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, die auf Einholung der Verzeichnisabschrift oder einer wahrheitsgetreuen 
Meldung gerichtet ist, neu zu laufen. 

(4) Die Ausgleichstaxe wird nach Ablauf von vier Wochen, gerechnet vom Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, mit dem 
die Ausgleichstaxe vorgeschrieben wurde, fällig. Sie ist spätestens bis zum Fälligkeitstag unaufgefordert an das Bundesamt 
für Soziales und Behindertenwesen einzuzahlen. 

(5) Wird die Ausgleichstaxe nicht bis zum Fälligkeitstag (Abs 4) eingezahlt, so sind ab dem darauffolgenden Kalendertag 
Zinsen in der Höhe von 4 vH über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz, BGBl I 
Nr 125/1998 pro Jahr an den Ausgleichstaxfonds (§ 10) zu entrichten. Die Geltendmachung eines Zinsenanspruches hat zu 
unterbleiben, wenn der Zinsenbetrag 7,30 € nicht übersteigt. (BGBl I 2001/60 Art 2) 

Prämien 

§ 9a. (1) Dienstgeber erhalten aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds (§ 10) für jeden beschäftigten, in Ausbildung stehenden 
begünstigten Behinderten (§ 2 Abs 3) eine Prämie in Höhe der nach § 9 Abs 2 festgesetzten Ausgleichstaxe. 

(2) (BGBl I 2002/150 Art 7) Über die Zuerkennung einer Prämie hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen in 
Fällen, in denen die Berechnung unter Bedachtnahme auf § 16 Abs 4 bis 7 erfolgt, von Amts wegen, in den übrigen Fällen 
über Antrag des Dienstgebers zu entscheiden. Der Antrag kann nur binnen drei Jahren vom Ende des Kalenderjahres an, für 
das die Prämie begehrt wird, eingebracht werden. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(3) (BGBl I 2002/150 Art 7) Die Prämie ist auf Forderungen des Ausgleichstaxfonds gegen den zum Empfang der Prämie 
berechtigten Dienstgeber anzurechnen. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

Ausgleichstaxfonds 

§ 10. (1) Beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird der Ausgleichstaxfonds gebildet. Er hat 
Rechtspersönlichkeit und wird vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales vertreten und unter Anhörung eines 
Beirates gemäß Abs 2 verwaltet. Das Vermögen des Fonds besteht aus den rechtskräftig vorgeschriebenen Ausgleichstaxen, 
den Zinsen und sonstigen Zuwendungen. 

(2) Der Beirat besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Vertretern der organisierten Kriegsopfer, vier Vertretern der organisier-
ten Behinderten und drei von den Ländern entsandten Vertretern sowie je drei Vertretern der Dienstnehmer und der Dienst-
geber, einem Vertreter der Integrativen Betriebe (§ 11) und einem Vertreter des Bundesministeriums für Finanzen. Den Vor-
sitz führt der Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen oder ein von ihm bestimmter rechtskundiger Bedienste-
ter aus dem Stande des Bundesministeriums für soziale Sicherheit und Generationen. Die Funktionsperiode des Beirates 
beträgt vier Jahre. Nach Ablauf der Funktionsperiode hat der Beirat die Geschäfte so lange weiterzuführen, bis der neue Bei-
rat zusammentritt. Die Zeit der Weiterführung der Geschäfte zählt auf die Funktionsperiode des neuen Beirates. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
(3) Die im Abs 2 genannten Mitglieder des Beirates sowie die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern werden vom Bun-

desminister für soziale Sicherheit und Generationen berufen. Die Vorschläge für die Bestellung der Dienstgebervertreter er-
statten für je ein Mitglied und die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern die Wirtschaftskammer Österreich, die Präsiden-
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs und die Vereinigung der Österreichischen Industrie. Die Vorschläge für 
die Bestellung der Dienstnehmervertreter erstatten für je ein Mitglied und die erforderliche Anzahl von Ersatzmitgliedern die 
Bundesarbeitskammer, der Österreichische Landarbeiterkammertag und der Österreichische Gewerkschaftsbund. Hinsichtlich 
der Erstattung der Vorschläge für die Bestellung der Vertreter der organisierten Kriegsopfer und der organisierten Behinderten 
sind die § 10 Abs 1 Z 6 und § 10 Abs 2 des Bundesbehindertengesetzes (BBG), BGBl Nr 283/1990, anzuwenden. Den Vor-
schlag für die Bestellung des Vertreters der Integrativen Betriebe erstatten diese. Die Vorschläge für die Bestellung der Ver-
treter der Länder erstatten die Länder gemeinsam. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
(4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Mitglieder des Beirates von ihrer Funktion zu entheben, 

wenn sie darum ansuchen, wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben ist oder 
wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich vernachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung der Interessenvertretung, auf 
deren Vorschlag das Mitglied bestellt worden ist. Die Mitgliedschaft im Beirat ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mitgliedern 
gebührt der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie eine allfällige Entschädigung für Zeitversäumnis unter sinngemä-
ßer Anwendung der für Schöffen und Geschworene geltenden Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl 
Nr 136, wenn auf Grund anderer gesetzlicher Regelungen kein gleichartiger Anspruch besteht. 

(5) Der Beirat wird vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu den Sitzungen einberufen. Die Einladungen 
sollen mit der Tagesordnung den Mitgliedern des Beirates spätestens acht Tage vor der Sitzung zugestellt werden. Der Beirat 
tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der eingeladenen Mitglieder anwesend ist. 
Wurden die Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen, so ist der Beirat auch dann beschlußfähig, wenn nach Ablauf von 
30 Minuten weniger als die Hälfte der eingeladenen Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse des Beirates werden mit Stim-
menmehrheit gefaßt. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. Über 
die Sitzung des Beirates ist eine Niederschrift aufzunehmen, die alle Beschlüsse im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstimmun-
gen und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen zu enthalten hat; eine Abschrift ist den Mitgliedern des Beirates zu 
übersenden. Der Vorsitzende ist berechtigt, dem Beirat Experten mit beratender Stimme beizuziehen. 

(6) Der Beirat ist in allen wichtigen Angelegenheiten der Durchführung dieses Bundesgesetzes, insbesondere 
 a) vor Erlassung, Änderung oder Aufhebung von Verordnungen gemäß § 1 Abs 2; 
 b) vor Erlassung, Änderung oder Aufhebung von Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen aus 

den Mitteln des Ausgleichstaxfonds; 
 c) vor Verzicht auf die Rückzahlung eines nach § 10a Abs 5 gewährten und fälligen Betrages sowie auf die Eintreibung 

einer rechtskräftig vorgeschriebenen Ausgleichstaxe 
anzuhören. 

(7) Dem Beirat obliegt es, 
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 a) Empfehlungen zu grundsätzlichen Fragen der beruflichen Integration Behinderter abzugeben; 
 b) Vorschläge betreffend die Gewährung einer Förderung an einen Integrativen Betrieb (§ 11), die im Einzelfall den 

Betrag von 72 673 € übersteigt, zu erstatten. (BGBl I 2001/60 Art 2) 
(8) Den Mitgliedern des Beirates sind die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfügung 

zu stellen. 
(9) Für die dem Bund aus der Verwaltung des Ausgleichstaxfonds entstehenden Kosten hat der Ausgleichstaxfonds dem 

Bunde jährlich einen Pauschalbetrag von 0,75 vH der jeweils im Vorjahr eingegangenen Ausgleichstaxen zu ersetzen. 

Verwendung der Mittel des Ausgleichstaxfonds 

§ 10a. (1) Die Mittel des Ausgleichstaxfonds sind insbesondere zu verwenden für 
 a) Zwecke der Fürsorge für die im Sinne dieses Bundesgesetzes begünstigten Behinderten (§ 2 Abs 1 und 3) und die in 

den Abs 2, 3 und 3a angeführten Behinderten; für alle diese Personen jedoch nur dann, wenn sie ihren dauernden 
Aufenthalt im Bundesgebiet haben; 

 b) Zwecke der Fürsorge für die nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl Nr 152, und Heeresversorgungs-
gesetz, BGBl Nr 27/1964, versorgungsberechtigten Personen und deren nicht selbsterhaltungsfähige Kinder sowie für 
die nach dem Opferfürsorgegesetz Versorgungsberechtigten (§ 6 Z 5 Opferfürsorgegesetz, BGBl Nr 183/1947); 

 c) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen zur Errichtung, zum Ausbau, zur Ausstattung und zum laufenden 
Betrieb von Integrativen Betrieben (§ 11) sowie zur Sicherung der Arbeitsplätze in Integrativen Betrieben und zur Er-
haltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung der vom jeweiligen Integrativen Betrieb erzielten Wert-
schöpfung; (BGBl I 2002/150 Art 7) 

 d) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für Maßnahmen nach § 6 Abs 2; 
 e) Information und Forschung betreffend die beruflichen und sozialen Angelegenheiten von Behinderten oder von Be-

hinderung bedrohten Personen; 
 f) Prämien für Dienstgeber (§ 9a); 
 g) den Ersatz von Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Entschädigung für Zeitversäumnis (§§ 10 Abs 4, 12 Abs 8, 

13d, 14 Abs 8) und die Entschädigung für die in der Berufungskommission tätigen Richter (§ 13d) sowie den Ersatz 
von Barauslagen der Behindertenvertrauenspersonen (§ 22a); (BGBl I 2002/150 Art 7) 

 h) Sonderprogramme zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung Behinderter; 
 i) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen zur Errichtung, zum Ausbau, zur Ausstattung und zum laufenden 

Betrieb von sonstigen zur Vorbereitung von Behinderten auf eine berufliche Eingliederung in den offenen Arbeits-
markt geeigneten Einrichtungen und von Ausbildungseinrichtungen (§ 11a) sowie die Gewährung von Zuschüssen für 
in solchen Einrichtungen tätige Behinderte; (BGBl I 2002/150 Art 7; BGBl I 2002/158 Art 10) 

 j) die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für von Betrieben durchgeführte investive Maßnahmen die der Ver-
besserung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen dienen. (BGBl I 2002/158 Art 10; BGBl I 2003/71 
Art 71)) 

(1a) Anstelle von Zuschüssen oder Darlehen können auch Sachleistungen gewährt werden. 
(2) Die im Abs 1 lit a, c, d, h und i aufgezählten Hilfen können auch Behinderten, die österreichische Staatsbürger, Staats-

bürger von Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Flüchtlinge (§ 2 Abs 1) sind, 
gewährt werden, deren Grad der Behinderung mindestens 30 vH beträgt, wenn diese ohne solche Hilfsmaßnahmen einen 
Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibehalten können. 

(2a) Die im Abs 1 lit a, d, h und i aufgezählten Hilfen können österreichischen Staatsbürgern, Staatsbürgern von Vertrags-
parteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder Flüchtlingen (§ 2 Abs 1) gewährt werden, wenn ihnen 
ohne diese Hilfsmaßnahmen auf Grund der bisher ausgeübten beruflichen Tätigkeit eine Behinderung im Sinne des § 3 unmit-
telbar droht. 

(3) Behinderten, die österreichische Staatsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum oder Flüchtlinge (§ 2 Abs 1) sind, die das 15. Lebensjahr überschritten haben, deren Grad der Behin-
derung mindestens 50 vH beträgt und die nicht dem im § 2 Abs 3 angeführten Personenkreis angehören, können Hilfen nach 
Abs 1 lit a dann gewährt werden, wenn ohne diese Hilfsmaßnahmen die Aufnahme oder Fortsetzung einer Schul- oder Be-
rufsausbildung gefährdet wäre.  

(3a) Behinderten, die nicht österreichische Staatsbürger, Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum oder Flüchtlinge (§ 2 Abs 1) sind, können die im Abs 1 lit a, c, d, h und i aufgezählten Hilfen ge-
währt werden, wenn der Grad ihrer Behinderung mindestens 50 vH beträgt, sie ihren dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet 
haben und sie ohne diese Hilfsmaßnahmen einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibehalten können. 

(4) Die Vergabe von Sach- oder Geldleistungen aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds ist nur zulässig, wenn die Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Einsatzes der Mittel gewährleistet sind. Die Auszahlung einer Förderung ist nur 
insoweit und nicht eher vorzunehmen, als sie zur Vornahme fälliger Zahlungen benötigt wird. Die Auszahlung darf zu einem 
früheren Zeitpunkt vorgenommen werden, wenn dies aus Gründen, die sich aus der Eigenart der Leistung ergeben, notwendig 
erscheint. Auf die Gewährung von Sach- oder Geldleistungen (ausgenommen Leistungen nach § 9a), Darlehen oder sonsti-
gen Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds besteht kein Rechtsanspruch. Bewilligte Geldleistungen sind auf 
offene Forderungen des Ausgleichstaxfonds gegen den Leistungsempfänger anzurechnen. 

(5) Vor Gewährung einer Zuwendung aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds ist vorbehaltlich sonstiger bürgerlichrechtli-
cher Ansprüche des Bundes zu vereinbaren, daß ein Zuschuß vom Empfänger rückzuerstatten ist oder ein noch nicht zurück-
gezahltes Darlehen nach Kündigung vorzeitig fällig wird und beide vom Tage der Auszahlung an mit 4 vH über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr zu verzinsen sind, wenn 
 a) der Empfänger wesentliche Umstände verschwiegen oder unwahre Angaben gemacht hat; 
 b) der Empfänger das geförderte Vorhaben nicht oder aus seinem Verschulden nicht zeitgerecht durchgeführt hat; 
 c) der Empfänger den Zuschuß (das Darlehen, die Sachleistung) widmungswidrig verwendet hat oder Bedingungen aus 

seinem Verschulden nicht eingehalten wurden; 
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 d) der Empfänger die unverzügliche Meldung von Ereignissen, welche die Ausführung der geförderten Leistung verzö-
gern oder unmöglich machen oder deren Abänderung erfordern würden, unterlassen hat oder 

 e) der Empfänger die Überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Zuwendungen vereitelt hat.  
Wenn bei der Durchführung des zu fördernden Vorhabens Einrichtungen oder Geräte, deren Wert (Preis) im Einzelfall 
1 453 € übersteigt, ausschließlich aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds angeschafft 
werden sollen, kann vereinbart werden, daß der Empfänger bei Wegfall oder wesentlicher Änderung des Zuwendungszwe-
ckes entweder eine angemessene Abgeltung in Geld zu erstatten oder die Einrichtungen oder Geräte dem Ausgleichstax-
fonds zwecks weiterer Verwendung zu überlassen hat. In die Vereinbarung können abweichende oder zusätzliche Bedingun-
gen, Auflagen und Eigentumsvorbehalte zugunsten des Ausgleichstaxfonds aufgenommen werden, sofern dies die Eigenart 
der Förderung geboten erscheinen läßt. Die Verpflichtung zum Ersatz trifft den gesetzlichen Vertreter, wenn er an einer der in 
lit a) bis e) umschriebenen Handlungen mitgewirkt hat. (BGBl I 2001/60 Art 2) 

(6) Ist die sofortige Rückzahlung eines entsprechend einer Vereinbarung nach Abs 5 fällig gewordenen Betrages auf Grund 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Zahlungspflichtigen unbillig, so kann die Forderung des Ausgleichstaxfonds auf Antrag 
des Zahlungspflichtigen gestundet oder die Abstattung in Raten bewilligt werden. Hiebei sind Zinsen in der Höhe von 3 vH 
über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr auszubedingen. Die Vorschrei-
bung von Zinsen hat zu unterbleiben, wenn der gestundete Förderungsbetrag 1 453 € nicht übersteigt. Die Bewilligung zur 
Abstattung in Raten ist zu widerrufen und die sofortige Entrichtung aller aushaftenden Teilbeträge samt Zinsen zu verlangen, 
wenn der Rückzahlungspflichtige mit mindestens zwei Teilbeträgen in Verzug ist. (BGBl I 2001/60 Art 2) 

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Verwalter des Ausgleichstaxfonds kann ganz oder teilweise 
auf die Rückzahlung eines entsprechend einer Vereinbarung nach Abs 5 fällig gewordenen Betrages verzichten, wenn  
 1. alle Möglichkeiten der Einziehung erfolglos versucht worden sind und auf Grund der Sachlage auch nicht angenom-

men werden kann, daß Einziehungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen werden oder 
Einziehungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aussichtslos sind oder 

 2. die Einziehung der Forderung nach der Lage des Falles, insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Zahlungspflichtigen und des Ausmaßes seines allfälligen Verschuldens an der Entstehung der For-
derung unbillig wäre oder 

 3. die Einziehung mit Kosten verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zur Höhe der Forderung stehen.  
Bei einem Verzicht auf eine Forderung ist jedenfalls auszubedingen, daß ein Widerruf zulässig ist, wenn der Verzicht durch 
Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung oder sonstwie erschlichen wor-
den ist. 

Integrativer Betrieb 

§ 11. (1) Integrative Betriebe im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die von Gebietskörperschaften, Körperschaften des öf-
fentlichen Rechtes, von Trägern der freien Wohlfahrtspflege oder sonstigen Rechtspersonen (Rechtsträgern) geführten Ein-
richtungen zur Beschäftigung begünstigter Behinderter, die wegen Art und Schwere der Behinderung noch nicht oder nicht 
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, bei denen aber eine wirtschaftlich verwertbare Mindestleistungs-
fähigkeit vorliegt. 

(2) Der Integrative Betrieb muß es den begünstigten Behinderten ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit mit dem Ziel der 
Eingliederung in den freien Arbeitsmarkt zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen. 

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales als Vertreter des Ausgleichstaxfonds hat als Grundlage für die 
Förderung aus den Mitteln des Fonds im Rahmen eines für Arbeitsplätze in Integrativen Betrieben im Einvernehmen mit den 
anderen Rehabilitationsträgern zu erstellenden Bedarfsplanes Richtlinien zu erlassen.  

(4) Die Förderung eines im Abs 1 genannten Integrativen Betriebes aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds kann insbesondere 
erfolgen, wenn 
 a) die beschäftigten begünstigten Behinderten nach dem Kollektivvertrag der jeweiligen Sparte, in der sie beschäftigt 

sind, entlohnt werden und nach den Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes als Vollversicherte 
pflichtversichert sind; 

 b) der Integrative Betrieb in baulicher und personeller Hinsicht die Voraussetzungen erfüllt, die eine wirtschaftliche Füh-
rung zulassen; 

 c) durch begleitende Dienste die medizinische, soziale, heilpädagogische und psychologische Betreuung der beschäftig-
ten Behinderten sichergestellt ist; 

 d) Möglichkeiten für Arbeitserprobung und Arbeitstraining vorgesehen sind; 
 e) sich der Rechtsträger des Integrativen Betriebes verpflichtet, diesen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit zu führen; 
 f) sich der Rechtsträger des Integrativen Betriebes ferner verpflichtet, im Falle einer Förderung durch den Ausgleichs-

taxfonds die von diesem Fonds zur Verfügung gestellten einheitlichen Grundlagen für Verrechnung und Buchführung 
anzuwenden, dem Fonds alljährlich die Bilanz sowie die Finanzierungspläne für das Folgejahr vorzulegen und den 
vom Fonds namhaft gemachten Vertretern Einsicht in alle Bücher und Unterlagen zu gewähren; 

 g) der Integrative Betrieb die in den Richtlinien (Abs 3) festzulegende Mindestwertschöpfung nicht unterschreitet. 
(5) Vor Aufnahme in einen Integrativen Betrieb, der Förderungsmittel aus dem Ausgleichstaxfonds erhält oder in Anspruch 

zu nehmen beabsichtigt, ist ein Team anzuhören, dem als Mitglieder je ein Vertreter des Arbeitsmarktservice, des Bundesam-
tes für Soziales und Behindertenwesen, des Landes (Behindertenhilfe) und der Leiter jenes Integrativen Betriebes angehören, 
in dem der begünstigte Behinderte untergebracht werden soll. Es tagt am Sitz jenes Integrativen Betriebes, in dem der be-
günstigte Behinderte untergebracht werden soll und ist je nach Bedarf von jenem Teammitglied einzuberufen, von dem der 
Vorschlag für die Unterbringung des begünstigten Behinderten in den Integrativen Betrieb ausgeht. Für die Beiziehung von 
weiteren Sachverständigen gilt § 6 Abs 5 letzter Satz sinngemäß. Auf die Aufnahme eines begünstigten Behinderten in den 
Integrativen Betrieb besteht kein Rechtsanspruch. 
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(6) Beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ein Verzeichnis über die im Sinne dieses Bundesge-
setzes aus dem Ausgleichstaxfonds geförderten Integrativen Betriebe zu führen. 

(7) Bei Aufträgen im Bereich der Bundesverwaltung, die von Integrativen Betrieben im Sinne dieses Bundesgesetzes aus-
geführt werden können, sind diese Integrativen Betriebe in jedem Fall zur Anbotstellung einzuladen bzw von ihnen Angebote 
einzuholen. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 

Ausbildungseinrichtungen 

§ 11a. (1) Ausbildungseinrichtungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Einrichtungen gemäß § 30 des Berufsausbil-
dungsgesetzes, BGBl Nr 142/1969, die Behinderte (§ 10a Abs 3) in einem Lehrberuf ausbilden. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ermächtigt, Richtlinien über Art und Höhe der Förderung 
aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds für die Ausbildungseinrichtungen nach Abs 1 zu erlassen. Die Richtlinien haben ins-
besondere Angaben über die besonderen Anforderungen an das Ausbildungspersonal, die besonderen Voraussetzungen 
hinsichtlich des Baues und der Ausstattung der Ausbildungseinrichtung sowie Auflagen hinsichtlich der medizinischen, sozia-
len, heilpädagogischen und psychologischen Betreuung der in Ausbildung befindlichen Behinderten zu enthalten. 

Behindertenausschuß 

§ 12. (1) Bei jeder Landesstelle des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen wird ein Behindertenausschuss er-
richtet, der in den von diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen zu entscheiden (§ 8) oder Stellung zu nehmen (§ 8a) hat. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
(2) Der Behindertenausschuß besteht aus: 

 a) dem Landesstellenleiter oder einem von ihm bestimmten Bediensteten des Bundesamtes für Soziales und Behinder-
tenwesen; (BGBl I 2002/150 Art 7) 

 b) einem Vertreter der örtlich zuständigen Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice; 
 c) je einem Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber; 
 d) drei Vertretern der organisierten Behinderten. 

(3) Der Vorsitzende hat zur Verhandlung des Behindertenausschusses jene Vertreter der Dienstnehmer und Dienstgeber 
beizuziehen, die von der für den Verhandlungsfall in Betracht kommenden Interessenvertretung vorgeschlagen wurden. Be-
trifft der Verhandlungsgegenstand Dienstnehmer des Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde, ist als Dienstgebervertreter 
im Sinne des Abs 2 lit c ein Vertreter der Dienststelle beizuziehen. 

(4) Die im Abs 2 lit c und d genannten Mitglieder des Behindertenausschusses sowie die gleiche Zahl von Ersatzmitglie-
dern sind vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales auf Grund von Vorschlägen der hiezu berufenen Interes-
senvertretungen auf die Dauer von vier Jahren zu bestellen. 

(5) Je ein Vertreter der Dienstgeber ist von der Wirtschaftskammer und von der Landwirtschaftskammer, je ein Vertreter 
der Dienstnehmer von der Arbeiterkammer und von der Landarbeiterkammer vorzuschlagen. 

(6) Zur Erstattung von Vorschlägen bezüglich der Vertreter der Behinderten (Abs 2 lit d) sind diejenigen Vereinigungen be-
rufen, die von diesen Personen nach den von der Vereinsbehörde genehmigten Statuten zum Zwecke der Förderung ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen gebildet sind und die Tätigkeit im Bereich der jeweiligen Landesstelle des Bundesam-
tes für Soziales und Behindertenwesen ausüben. Bestehen nebeneinander mehrere Vereinigungen, auf die diese Vorausset-
zungen zutreffen, so ist für die Aufteilung des Vorschlagsrechtes das zwischen ihnen erzielte Übereinkommen maßgebend. 
Kommt eine Vereinbarung über das Vorschlagsrecht nicht zustande, so entscheidet hierüber der Bundesminister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales unter Bedachtnahme auf die Mitgliederstärke der in Betracht kommenden Vereinigungen. (BGBl I 
2002/150 Art 7) 

(7) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Mitglieder des Behindertenausschusses von ihrer Funk-
tion zu entheben, wenn sie darum ansuchen, wenn eine der für ihre Bestellung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr 
gegeben ist oder wenn sie die Pflichten ihres Amtes gröblich vernachlässigen, im letzteren Falle nach Anhörung der Interes-
senvertretung, auf deren Vorschlag das Mitglied bestellt worden ist. 

(8) Die Mitgliedschaft im Behindertenausschuß ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Den Mitgliedern gebührt der Ersatz der Rei-
se- und Aufenthaltskosten sowie die allfällige Entschädigung für Zeitversäumnis entsprechend der Bestimmung des § 10 Abs 
4. 

(9) Mit beratender Stimme können dem Behindertenausschuß ein Arzt des öffentlichen Gesundheitsdienstes und ein Ver-
treter der Arbeitsinspektion beigezogen werden. 

 
§ 13. (1) Der Behindertenausschuß wird vom Vorsitzenden einberufen. Die Einladungen sollen den Mitgliedern des Behin-

dertenausschusses spätestens acht Tage vor der Sitzung unter Anschluß einer Tagesordnung nachweislich zugestellt wer-
den. 

(2) Der Behindertenausschuß tagt in nichtöffentlicher Sitzung; er ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglie-
der anwesend ist. Die Beschlüsse des Behindertenausschusses werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Der Vorsitzende gibt 
seine Stimme zuletzt ab; bei Stimmengleichheit entscheidet seine Stimme. Alle Mitglieder haben ihr Stimmrecht persönlich 
auszuüben. 

(3) Über jede Sitzung des Behindertenausschusses ist ein Protokoll zu führen, in dem die Namen aller anwesenden Mit-
glieder und die allfälligen Entschuldigungsgründe abwesender Mitglieder zu verzeichnen sind. Das Protokoll hat alle Be-
schlüsse im Wortlaut, die Ergebnisse der Abstimmungen und den wesentlichen Verlauf der Verhandlungen zu enthalten; es ist 
vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterfertigen. Eine Abschrift des Protokolls ist allen Mitgliedern des Behinderten-
ausschusses zu übermitteln. 

(4) Die laufenden Geschäfte des Behindertenausschusses hat die Landesstelle des Bundesamtes für Soziales und Behin-
dertenwesen zu führen. (BGBl I 2002/150 Art 7) 
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Berufungskommission 

§ 13a. Beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales wird die Berufungskommission errichtet, die in den 
von diesem Bundesgesetz bestimmten Fällen (§ 19a Abs 2a) zu entscheiden hat. Die Berufungskommission hat in Senaten 
zu entscheiden. Die Anzahl der Senate ist vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Justiz nach Maßgabe der zu erledigenden Geschäftsfälle durch Verordnung zu bestimmen. 

Besetzung 

§ 13b. (1) Jeder Senat besteht aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern. Der Vorsitzende muß ein in Arbeits- und Sozi-
alrechtssachen tätiger oder tätig gewesener Richter des Dienststandes sein. Zwei Beisitzer werden von der Wirtschaftskam-
mer Österreich, ein Beisitzer wird von der Bundesarbeitskammer und ein Beisitzer von der im § 10 Abs 1 Z 6 des Bundesbe-
hindertengesetzes, BGBl Nr 283/1990, genannten Vereinigung entsendet. Hinsichtlich der Aufteilung des Entsendtungsrech-
tes auf gleichartige Vereinigungen ist § 10 Abs 2 des Bundesbehindertengesetzes anzuwenden. Ein Bediensteter des Bun-
desministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales oder des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen hat als 
Schriftführer mitzuwirken. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(2) Für den Vorsitzenden und jeden Beisitzer ist ein Stellvertreter auf die gleiche Weise wie jene zu bestellen. 
(3) Die Mitglieder der Berufungskommission und ihre Stellvertreter sind vom Bundesminister für Justiz für eine Amtsdauer 

von fünf Jahren zu berufen. Sie haben bei Ablauf dieser Amtsdauer ihr Amt bis zu dessen Wiederbesetzung auszuüben. Die 
neuerliche Berufung ist zulässig. 

(4) Der Berufungskommission dürfen nur österreichische Staatsbürger angehören, die eigenberechtigt und in den National-
rat wählbar sind. Mitglieder der Behindertenausschüsse sind von der Funktion in der Berufungskommission ausgeschlossen. 

Enthebung 

§ 13c. (1) Der Bundesminister für Justiz hat ein Mitglied der Berufungskommission seines Amtes zu entheben, wenn 
 1. bei einem Mitglied die Voraussetzungen für seine Bestellung nicht gegeben waren oder nachträglich wegfallen; 
 2. sich das Mitglied einer groben Verletzung oder dauernden Vernachlässigung seiner Amtspflichten schuldig gemacht 

hat; 
 3. das Mitglied selbst um seine Amtsenthebung ersucht.  
Wird ein Mitglied seines Amtes enthoben, so ist solange sein Stellvertreter heranzuziehen, als kein neues Mitglied nach den 
Vorschriften des § 13b berufen wird. 

(2) Wird ein Mitglied seines Amtes enthoben, so hat die Organisation, die gegebenenfalls das seines Amtes enthobene 
Mitglied entsendet hat, innerhalb von zwei Monaten ab der Amtsenthebung ein neues Mitglied zu entsenden. Der Bundesmi-
nister für Justiz hat das neue Mitglied innerhalb von drei Monaten ab der Amtsenthebung nach den Vorschriften des § 13b zu 
berufen. Wurde ein Mitglied aus dem Richterstand seines Amtes enthoben, so hat der Bundesminister für Justiz innerhalb von 
drei Monaten ab der Amtsenthebung einen Richter (§ 13b Abs 1) zum neuen Mitglied zu berufen. Die Amtsdauer der neuen 
Mitglieder endet mit dem Ablauf der jeweils laufenden fünfjährigen Amtsdauer. Für die weitere Ausübung des Amtes und die 
Wiederberufung gilt § 13b Abs 3. 

(3) Übt die dazu berechtigte Organisation ihr Entsendungsrecht nicht innerhalb von zwei Monaten aus, so hat der Bundes-
minister für Justiz einen Richter (§ 13b Abs 1) als Ersatz zu bestellen. Dessen Amtsdauer endet, sobald die Organisation die 
Entsendung nachholt.  

(4) Die Bestimmungen für die Amtsenthebung der Mitglieder gelten in gleicher Weise für ihre Stellvertreter. 
 
§ 13d. (1) Die in der Berufungskommission tätigen Richter erhalten eine Entschädigung, deren Höhe vom Bundesminister 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz und mit Zustimmung des Bundesmi-
nisters für Finanzen festgesetzt wird. Die übrigen Mitglieder der Berufungskommission üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Ihnen gebührt der Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie die allfällige Entschädigung für Zeitversäumnis entspre-
chend der Bestimmung des § 10 Abs 4. Diese Regelung gilt auch für die Stellvertreter der Mitglieder. 

(2) Die Bemessung der nach Abs 1 gebührenden Entschädigungen und Ersätze obliegt dem Bundesminister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. 

 
§ 13e. (1) Die Einberufung der Senate zur Verhandlung und Beratung erfolgt durch den Vorsitzenden unter Bedachtnahme 

auf eine möglichst umgehende Erledigung der Berufungen. 
(2) Die Senate fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende gibt seine 

Stimme zuletzt ab; Stimmenthaltungen sind nicht zulässig. 
(3) Über die Beratung und Abstimmung ist ein Protokoll zu führen. Es ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unter-

fertigen. Eine Abschrift des Protokolls ist allen Mitgliedern des Senates zu übermitteln. 

Geschäftsordnung, Geschäftsverteilung 

§ 13f. (1) Die Leitung der Berufungskommission obliegt, soweit nicht die Beschlußfassung Senaten vorbehalten ist, dem 
an Dienstjahren als Richter ältesten Vorsitzenden. 

(2) Zur Führung der laufenden Geschäfte, insbesondere zur Vorbereitung der Verhandlungen, Führung der Beratungs- und 
Abstimmungsprotokolle, Durchführung der Beschlüsse und Besorgung der Kanzleigeschäfte ist bei der Berufungskommission 
ein Büro einzurichten, das von einem rechtskundigen Bediensteten des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les geleitet wird. Dem Leiter des Büros obliegt es auch, die einschlägigen Entscheidungen und das einschlägige Schrifttum in 
Evidenz zu halten. (BGBl I 2002/150 Art 7; BGBl I 2003/71 Art 71) 

(3) Bestehen mehrere Senate, so haben die Vorsitzenden und ihre Stellvertreter die Geschäftsverteilung jeweils im vorhin-
ein für das nächste Kalenderjahr zu erlassen. Bei der Verteilung der Geschäfte ist auf eine möglichst gleichmäßige Auslas-
tung aller Senate Bedacht zu nehmen. Jedes Mitglied der Berufungskommission kann mehreren Senaten angehören. 
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(4) Die Namen der Senatsmitglieder und ihrer Stellvertreter sowie die Geschäftsverteilung haben im Bundesministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Einsichtnahme aufzuliegen. 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

§ 13g. (1) Wenn die Berufung nicht zurückzuweisen ist oder nicht bereits aus der Aktenlage ersichtlich ist, daß der ange-
fochtene Bescheid aufzuheben ist, dann ist eine öffentliche mündliche Verhandlung anzuberaumen. Zur Verhandlung sind die 
Parteien und die anderen zu hörenden Personen, insbesondere Zeugen und Sachverständige, zu laden. 

(2) Eine Verhandlung kann unterbleiben, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann bis 
zum Beginn der Verhandlung erfolgen. Trotz des Verzichtes der Parteien kann eine Verhandlung durchgeführt werden, wenn 
der Senat es für erforderlich erachtet. 

(3) Die Anordnung einer Verhandlung obliegt dem Vorsitzenden. Er eröffnet, leitet und schließt die Verhandlung und hand-
habt die Sitzungspolizei. Er verkündet die Beschlüsse des Senates und unterfertigt deren schriftliche Ausfertigungen. 

(4) Für den Ausschluß der Öffentlichkeit von der Verhandlung ist § 67e des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
1991 anzuwenden.  

(5) Hat eine Verhandlung stattgefunden, so kann die Entscheidung nur von jenen Mitgliedern des Senates getroffen wer-
den, die an dieser Verhandlung teilgenommen haben. Wenn sich die Zusammensetzung des Senates geändert hat, ist die 
Verhandlung zu wiederholen. 

(6) Die Beratung und Abstimmung des Senates sind nicht öffentlich. 
(7) Der Bescheid und seine wesentliche Begründung sind auf Grund der Verhandlung, tunlichst sogleich nach deren Ende, 

zu beschließen und öffentlich zu verkünden. Überdies ist den Parteien eine schriftliche Ausfertigung zuzustellen. Kann der 
Bescheid nicht öffentlich verkündet werden, so ist er der schriftlichen Ausfertigung vorzubehalten, die innerhalb von vier Wo-
chen nach dem Ende der Verhandlung erfolgen soll. Der Bescheid hat diesfalls für die Dauer von drei Monaten ab der schrift-
lichen Ausfertigung für jedermann zur Einsichtnahme aufzuliegen. 

(8) Entscheidungen der Berufungskommission unterliegen weder der Aufhebung noch der Abänderung im Verwaltungswe-
ge. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof ist zulässig. 

Feststellung der Begünstigung 

§ 14. (1) Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten gilt der letzte rechtskräftige Bescheid 
über die Einschätzung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit mit mindestens 50 vH 
 a) eines Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen (der Schiedskommission) bzw des Bundesamtes für Sozia-

les und Behindertenwesen oder der Bundesberufungskommission im Sinne des Bundesberufungskommissionsgeset-
zes, BGBl I Nr 150/2002; (BGBl I 2002/150 Art 7) 

 b) eines Trägers der gesetzlichen Unfallversicherung bzw das Urteil eines nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, 
BGBl Nr 104/1985, zuständigen Gerichtes; 

 c) eines Landeshauptmannes (des Bundesministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales) in Verbindung mit der Amts-
bescheinigung gemäß § 4 des Opferfürsorgegesetzes; 

 d) in Vollziehung der landesgesetzlichen Unfallfürsorge (§ 3 Z 2 Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, 
BGBl Nr 200/1967). 

Die Feststellung des Grades der Minderung der Erwerbsfähigkeit im Nachweis gilt zugleich als Feststellung des Grades der 
Behinderung. Die Zugehörigkeit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten (§ 2) auf Grund der in lit a bis d genannten 
Nachweise erlischt mit Ablauf des dritten Monates, der dem Eintritt der Rechtskraft des jeweiligen Bescheides bzw Urteiles 
folgt, sofern nicht der begünstigte Behinderte innerhalb dieser Frist gegenüber dem Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen erklärt, weiterhin dem Personenkreis der nach diesem Bundesgesetz begünstigten Behinderten angehören zu wol-
len. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(2) Liegt ein Nachweis im Sinne des Abs 1 nicht vor, hat auf Antrag des Behinderten das Bundesamt für Soziales und Be-
hindertenwesen unter Mitwirkung von ärztlichen Sachverständigen den Grad der Behinderung einzuschätzen und bei Zutref-
fen der im § 2 Abs 1 angeführten sonstigen Voraussetzungen die Zugehörigkeit zum Kreis der nach diesem Bundesgesetz 
begünstigten Behinderten (§ 2) sowie den Grad der Behinderung (Abs 3) festzustellen. Hinsichtlich der ärztlichen Sachver-
ständigen ist § 90 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl Nr 152, anzuwenden. Die Begünstigungen nach diesem 
Bundesgesetz werden mit dem Zutreffen der Voraussetzungen, frühestens mit dem Tag des Einlangens des Antrages beim 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen wirksam. Sie werden jedoch mit dem Ersten des Monates wirksam, in dem 
der Antrag eingelangt ist, wenn dieser unverzüglich nach dem Eintritt der Behinderung (Abs 3) gestellt wird. Die Begünstigun-
gen erlöschen mit Ablauf des Monates, der auf die Zustellung des Bescheides folgt, mit dem der Wegfall der Voraussetzun-
gen für die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten rechtskräftig ausgesprochen wird. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales ist ermächtigt, nach Anhörung des Bundesbehindertenbeirates 
gemäß § 8 BBG durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Feststellung des Grades der Behinderung festzulegen. 
Diese Bestimmungen haben die Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen auf das allgemeine Erwerbsleben zu berück-
sichtigen und auf den Stand der medizinischen Wissenschaft Bedacht zu nehmen. 

(4) Ein Antrag, der bei einer nicht zuständigen Behörde oder einem Sozialversicherungsträger eingebracht wird, ist unver-
züglich an das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen weiterzuleiten. Der Antrag gilt als zu dem Zeitpunkt beim Bun-
desamt für Soziales und Behindertenwesen eingebracht, an dem er bei der nicht zuständigen Behörde eingelangt ist. (BGBl I 
2002/150 Art 7) 

(5) Anträge von begünstigten Behinderten (§ 2) auf Neufestsetzung des Grades der Behinderung wegen Änderung des 
Leidenszustandes sind ohne Durchführung eines Ermittlungsverfahrens zurückzuweisen, wenn seit der letzten rechtskräftigen 
Feststellung noch kein Jahr verstrichen ist. Dies gilt nicht, wenn eine offenkundige Änderung des Leidenszustandes glaubhaft 
geltend gemacht wird. 

(6) Wenn ein begünstigter Behinderter oder ein Antragswerber ohne triftigen Grund einer schriftlichen Aufforderung zum 
Erscheinen zu einer zumutbaren ärztlichen Untersuchung nicht entspricht oder sich weigert, die zur Durchführung des Verfah-
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rens unerläßlichen Angaben zu machen, ist das Verfahren einzustellen oder das Erlöschen der Zugehörigkeit zum Kreis der 
nach diesem Bundesgesetz begünstigten Behinderten (§ 2 Abs 1 und 3) auszusprechen. Er ist nachweislich auf die Folgen 
seines Verhaltens hinzuweisen. 

(7) Vor der Gewährung von Leistungen aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds an die im § 10a Abs 2, 2a, 3 und 3a ge-
nannten Behinderten hat sich das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen von Amts wegen über Art und Ausmaß der 
Behinderung Kenntnis zu verschaffen. Bescheide sind hierüber nicht zu erteilen. 

(8) Reisekosten, die einem begünstigten Behinderten (§ 2) oder Antragswerber auf Feststellung (Abs 2) oder auf Gewäh-
rung von Leistungen aus dem Ausgleichstaxfonds (§ 10a Abs 1 bis 3a) dadurch erwachsen, daß er einer Ladung des Bun-
desamtes für Soziales und Behindertenwesen oder im Berufungsverfahren einer Ladung der Bundesberufungskommission 
oder der Berufungskommission (§ 13a) in Durchführung dieses Bundesgesetzes Folge leistet, sind in dem im § 49 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl Nr 152, angeführten Umfang aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu erset-
zen. Die Reisekostenvergütung gebührt in gleicher Höhe auch Zeugen im Verfahren gemäß § 8 Abs 2 und § 8a, wenn kein 
gleichartiger Anspruch nach einem anderen Bundesgesetz besteht. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

Arbeitsvermittlung 

§ 15. (1) Die Durchführung der Arbeitsvermittlung für die Behinderten (§ 2) obliegt den regionalen Geschäftsstellen des 
Arbeitsmarktservice. Diese haben im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen dahin zu wirken, 
daß die Behinderten auf solchen Arbeitsplätzen eingestellt werden, auf denen sie trotz ihrer Behinderung vollwertige Arbeit zu 
leisten vermögen. Maßnahmen der Vermittlungsunterstützung (insbesondere Arbeitsassistenzprojekte), die im Rahmen die-
ses Bundesgesetzes aus öffentlichen Mitteln gefördert werden, unterliegen nicht den Bestimmungen des § 17 des Arbeits-
marktförderungsgesetzes (AMFG), BGBl Nr 31/1969. 

(2) Endet das Dienstverhältnis eines begünstigten Behinderten, für den Sach- oder Geldleistungen zur Gänze oder anteilig 
aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds an den Dienstgeber erbracht wurden, ist dieser verpflichtet, die Beendigung dieses 
Dienstverhältnisses – ungeachtet der Vorschriften des § 8 – binnen zwei Wochen dem Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen anzuzeigen, das unverzüglich mit der örtlich zuständigen regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice wegen 
der Vermittlung eines Behinderten nach Abs 1 das Einvernehmen herzustellen hat. 

Auskunfts- und Meldepflicht 

§ 16. (1) Die Dienstgeber haben den zur Durchführung dieses Bundesgesetzes berufenen amtlichen Organen alle erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen und Einblick in ihre Betriebsstätten oder Dienststellen zu gewähren, soweit dies im Interesse 
der begünstigten Behinderten (§ 2) erforderlich ist. 

(2) Über die Beschäftigung der begünstigten Behinderten (§ 2) und Inhaber von Amtsbescheinigungen oder Opferauswei-
sen (§ 5 Abs 3) ist von jedem Dienstgeber ein Verzeichnis zu führen, in dem Name und Anschrift dieser Dienstnehmer, Be-
ginn und Beendigung jedes solchen Dienstverhältnisses, die Versicherungsnummer dieser Dienstnehmer sowie die wesentli-
chen Daten des Nachweises über die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten Behinderten (§ 14) bzw zum Kreis der politi-
schen Opfer (§ 4 des Opferfürsorgegesetzes, BGBl Nr 183/1947) anzugeben sind. Dieses Verzeichnis ist über Verlangen den 
amtlichen Organen der regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice und des Bundesamtes für Soziales und Behin-
dertenwesen vorzuweisen. Einstellungspflichtige Dienstgeber (§ 1 Abs 1) haben eine Abschrift dieses Verzeichnisses samt 
den für die Berechnung der Pflichtzahl (§ 4) maßgeblichen Daten über die Zahl der innerhalb eines Kalenderjahres jeweils am 
Ersten eines jeden Monates beschäftigten Dienstnehmer bis zum 1. Feber des darauffolgenden Jahres dem Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen einzusenden, das die Angaben zu prüfen und bei Nichterfüllung der Beschäftigungspflicht die 
Ausgleichstaxe (§ 9) vorzuschreiben bzw bei Zutreffen der Voraussetzungen Prämien (§ 9a) zu gewähren hat. (BGBl I 
2002/150 Art 7) 

(3) Die Auskunfts- und Meldepflicht für den Bereich des Bundes obliegt dem Bundeskanzleramt, für den Bereich eines 
Landes dem Amt der Landesregierung und für den Bereich einer Gemeinde dem nach der Gemeindeordnung zuständigen 
Organ. 

(4) Die im Abs 3 genannten Gebietskörperschaften können die Meldung gemäß Abs 2 auf maschinell verwertbaren Daten-
trägern erstatten. 

(5) Wenn die für die Überprüfung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht und für die Berechnung und Vorschreibung der 
Ausgleichstaxen bzw für die Berechnung von Prämien erforderlichen Daten von den Trägern der Sozialversicherung auf ma-
schinell verwertbaren Datenträgern dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zur Verfügung gestellt werden (§ 22 
Abs 2), ist der Dienstgeber von der alljährlichen Vorlage der Verzeichnisse und vom Erfordernis der Antragstellung auf Ge-
währung von Prämien gemäß § 9a Abs 1 zu befreien. 

(6) Über die Befreiung gemäß Abs 5 hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen dem Dienstgeber nachweis-
lich eine Benachrichtigung zuzustellen, in der die Art und der Umfang der von den Sozialversicherungsträgern übermittelten 
Daten und die Dauer, für die die Befreiung gilt, anzuführen sind. Die Befreiung von der Vorlage des Verzeichnisses bzw vom 
Erfordernis der Antragstellung auf Prämien gemäß § 9a Abs 1 und 2 erlischt, wenn der Dienstgeber in drei aufeinanderfolgen-
den Jahren nicht der Beschäftigungspflicht unterliegt. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(7) Wenn die für die Berechnung von Prämien gemäß § 9a Abs 1 und 2 erforderlichen Daten für nicht der Einstellungs-
pflicht unterliegende Dienstgeber von den Trägern der Sozialversicherung auf maschinell verwertbaren Datenträgern dem 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zur Verfügung gestellt werden (§ 22 Abs 2), kann das Bundesamt für Soziales 
und Behindertenwesen den Dienstgeber vom Erfordernis der jährlichen Antragstellung befreien. Diese Befreiung erlischt, 
wenn in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Voraussetzungen für die Gewährung einer Prämie gemäß § 9a Abs 1 nicht 
mehr vorliegen. Für die Ausstellung der Benachrichtigung über diese Befreiung gilt Abs 6 erster Satz sinngemäß. 

(8) Die Übermittlung von Daten aus dem Verzeichnis gemäß Abs 2, die den Gesundheitszustand einer Person betreffen, 
an andere als die im Abs 2 genannten Empfänger ist unzulässig. 
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Überwachung der Beschäftigung 

§ 17. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die Einhaltung der Beschäftigungspflicht nach § 1 Abs 1 zu 
überwachen. Soweit sich die Überwachung auf die Wahrung der Rücksicht auf Leben und Gesundheit (§ 6) der im Sinne 
dieses Bundesgesetzes beschäftigten Personen erstreckt, hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen das Ar-
beitsinspektorat oder die nach Art des Betriebes sonst zuständige Aufsichtsbehörde heranzuziehen. 

Stundung der Ausgleichstaxe 

§ 17a. (1) Die Befugnis zum Abschluß einer Vereinbarung mit einem Schuldner über die Stundung einer rechtskräftig vor-
geschriebenen und fälligen Ausgleichstaxe wird dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen übertragen. Wenn der 
Schuldner zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung nicht in der Lage war, diese zu erfüllen, kann auf seinen Antrag die 
Stundung der Ausgleichstaxe bis zur Höchstdauer von zwei Jahren unter Berechnung von Zinsen in der Höhe von 3 vH über 
dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 1 1. Euro-Justiz-Begleitgesetz pro Jahr ab dem Beginn des Monates, in dem 
der Antrag eingebracht worden ist, vereinbart oder die Abstattung in Raten bewilligt werden. Im Falle der Nichtzahlung von 
mindestens zwei Teilraten ist die bewilligte Abstattung in Raten zu widerrufen und die sofortige Entrichtung aller aushaftenden 
Teilbeträge samt Zinsen zu verlangen. (BGBl I 2002/150 Art 7; BGBl I 2003/71 Art 71) 

(2) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann ganz oder teilweise auf die Eintreibung einer rechtskräftig 
vorgeschriebenen Ausgleichstaxe (zuzüglich Zinsen) verzichten, wenn 
 1. gegen den Schuldner ein Ausgleichsverfahren oder ein Vorverfahren gemäß § 79 der Ausgleichsordnung, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 370/1982, eröffnet worden ist oder 
 2. ein Zwangsausgleich gemäß § 140 der Konkursordnung, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 370/1982, 

abgeschlossen worden ist oder 
 3. alle Möglichkeiten der Eintreibung erfolglos versucht worden sind und auf Grund der Sachlage auch nicht angenom-

men werden kann, daß Eintreibungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen werden oder 
Eintreibungsmaßnahmen von vornherein offenkundig aussichtslos sind oder 

 4. die Eintreibung mit Kosten verbunden wäre, die in keinem Verhältnis zur Höhe der Forderung stehen. 
Der Verzicht auf eine Forderung ist zu widerrufen, wenn er durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine an-

dere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist. 

Eintreibung der Ausgleichstaxe 

§ 18. (1) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die rechtskräftig vorgeschriebene und fällige Ausgleichs-
taxe einzutreiben. Auf die Eintreibung finden die Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 Anwendung. 

(2) Eine mit Bescheid vorgeschriebene Ausgleichstaxe (zuzüglich der Zinsen gemäß § 9 Abs 5) kann nur binnen zwei Jah-
ren, gerechnet von dem Zeitpunkt an, in dem diese Vorschreibung keinem die Vollstreckbarkeit hemmenden Rechtszug mehr 
unterliegt, eingetrieben werden. Diese Frist beginnt durch jede auf Eintreibung gerichtete Maßnahme des Bundesamtes für 
Soziales und Behindertenwesen und durch die Gewährung von Zahlungserleichterungen jeder Art neu zu laufen. 

(3) Die Eintreibung im Verwaltungsweg oder im gerichtlichen Verfahren (§ 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991) 
darf erst nach nachweisbarer Mahnung des Schuldners erfolgen. Der Verpflichtete hat die notwendigen, durch die jeweilige 
Mahnung und Exekutionsführung verursachten Barauslagen und Gerichtsgebühren zu ersetzen. Diese Kosten sind zugleich 
mit der vorgeschriebenen Ausgleichstaxe einzutreiben; die Barauslagen fließen dem Bund zu, die Gerichtsgebühren dem 
Ausgleichstaxfonds. 

(BGBl I 1999/106 Art XXIII) 
(4) In Konkurs- und Ausgleichsverfahren ist die Ausgleichstaxe den sonstigen öffentlichen Abgaben gleichzuhalten und 

nach den Vorschriften der Konkursordnung und der Ausgleichsordnung zu behandeln. 

Verfahren 

§ 19. (1) Auf das Verfahren finden, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, die Vorschriften des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 und hinsichtlich des § 21 die Vorschriften des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 Anwen-
dung. 

(2) Bescheidausfertigungen, die unter Verwendung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, bedürfen 
weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

(3) Unrichtigkeiten in Bescheiden, welche ihre Ursache in der fehlerhaften Anwendung elektronischer Datenverarbeitungs-
anlagen haben, gelten als Schreib- oder Rechenfehler im Sinne des § 62 Abs 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-
setzes 1991. 

(4) (entfällt durch BGBl I 2002/150 Art 7) 
(5) (entfällt durch BGBl I 2002/150 Art 7) 

Rechtsmittel 

§ 19a. (1) (Verfassungsbestimmung) Über Berufungen gegen Bescheide des Bundesamtes für Soziales und Behinder-
tenwesen in Durchführung dieses Bundesgesetzes entscheidet, soweit dieses Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, die 
Bundesberufungskommission. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
(2) Gegen die Entscheidung der Bundesberufungskommission ist eine weitere Berufung unzulässig. Dem Ausgleichstax-

fonds (§ 10 Abs 1) kommt im Berufungsverfahren über Ausgleichstaxen oder Prämien Parteistellung zu. 
(BGBl I 2002/150 Art 7) 
(2a) Über Berufungen gegen Bescheide des Behindertenausschusses (§ 8) entscheidet die Berufungskommission. Über 

Berufungen gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörde (§ 21) entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat. 
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(3) Gegen Bescheide, die nach der Vorschrift des § 19 Abs 2 erlassen worden sind, kann bei der Behörde, die den Be-
scheid erlassen hat, innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides schriftlich Vorstellung erhoben werden. Die 
Behörde hat nach Prüfung der Sach- und Rechtslage die Angelegenheit neuerlich zu entscheiden. Der Vorstellung kommt 
aufschiebende Wirkung zu. 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 20. Die zur Einholung von Auskünften (§ 16) befugten oder mit der Überwachung (§ 17) betrauten oder sonst an der 
Durchführung dieses Bundesgesetzes beteiligten Organe sind zur Geheimhaltung der zu ihrer Kenntnis gelangenden Ge-
schäfts- und Betriebsverhältnisse verpflichtet. 

Strafbestimmungen 

§ 21. Wer trotz nachweislicher Aufforderung durch das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die Abschrift des 
Verzeichnisses über die Beschäftigung von begünstigten Behinderten (§ 2) bzw von Inhabern einer Amtsbescheinigung oder 
eines Opferausweises (§ 5 Abs 3) gemäß § 16 Abs 2 nicht vorlegt, wer in die Verzeichnisabschrift vorsätzlich unwahre Anga-
ben aufnimmt oder wer die Anzeigeverpflichtung nach § 15 Abs 2 verletzt, begeht, wenn die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 727 € zu bestrafen. Die Geldstrafen fließen dem Ausgleichstaxfonds zu. (BGBl I 2001/60 Art 2) 

Mitwirkung bei der Durchführung des Gesetzes 

§ 22. (1) Alle Behörden, Ämter, Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind verpflichtet, im Ermittlungsver-
fahren zur Durchführung dieses Bundesgesetzes mitzuwirken. 

(2) Die Mitwirkung gemäß Abs 1 erstreckt sich bei den Trägern der Sozialversicherung auch auf die Übermittlung der ge-
speicherten Daten über Dienstgeber und Versicherte auf maschinell verwertbaren Datenträgern, soweit diese Daten für die 
Beurteilung der Einstellungspflicht und deren Erfüllung, die Berechnung und Vorschreibung der Ausgleichstaxen und Prämien 
sowie die Erfassung der begünstigten Personen (§ 2 und 5 Abs 3) und der Förderungswerber (§ 10a Abs 2, 3 und 3a) eine 
wesentliche Voraussetzung bilden. 

(3) Die Mitwirkung an der Berechnung und Vorschreibung der Ausgleichstaxen und Prämien (§ 9 und 9a) sowie am Verfah-
ren nach diesem Bundesgesetz obliegt nach Maßgabe des § 2 Abs 1 bis 4 des Bundesgesetzes über die Bundesrechenzent-
rum GmbH, BGBl Nr 757/1996, der Bundesrechenzentrum GmbH.  

(4) Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ist insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes, BGBl Nr 565/1978, betreffend Dienstgeber, begünstigte Perso-
nen (§ 2 und 5 Abs 3) und Förderungswerber (§ 10a) ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(5) Die regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice haben das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen zu 
benachrichtigen, wenn ein im § 5 Abs 2 genannter Behinderter auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz vermittelt wird. (BGBl 
I 2002/150 Art 7) 

Behindertenvertrauenspersonen 

§ 22a. (1) Sind in einem Betrieb dauernd mindestens fünf begünstigte Behinderte (§ 2 Abs 1 und 3) beschäftigt, so sind 
von diesen nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen Behindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreter zu 
wählen, die die Vertrauenspersonen im Falle der Verhinderung vertreten. Sind in einem Betrieb dauernd mindestens 15 be-
günstigte Behinderte beschäftigt, so sind für jede Behindertenvertrauensperson zwei Stellvertreter zu wählen. 

(2) Die Wahl der Behindertenvertrauensperson und der Stellvertreter ist tunlichst gemeinsam mit der Betriebsratswahl 
durchzuführen. Gehören jeder Gruppe der Arbeitnehmer mehr als fünf begünstigte Behinderte an, so ist bei jeder Gruppe 
auch die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) mitzuwählen. Sind mehr als fünf begünstigte Behinderte beschäftigt, die 
unterschiedlichen Gruppen zuzurechnen sind, und nur eine Gruppe umfaßt mehr als fünf begünstigte Behinderte, so ist bei 
dieser Gruppe mitzuwählen. Gehören keiner Gruppe mehr als fünf begünstigte Behinderte an, so ist die Wahl mit der Gruppe 
der Arbeitnehmer durchzuführen, der die größere Zahl der begünstigten Behinderten angehört, bei gleicher Zahl bei der Ar-
beitnehmergruppe, die mehr Betriebsratsmitglieder zu wählen hat. Wird nur ein Betriebsrat gewählt, so ist die Behindertenver-
trauensperson (Stellvertreter) bei diesem mitzuwählen.  

(3) Wahlberechtigt sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag der Wahlausschreibung und am Tag der 
Wahl im Betrieb beschäftigt sind. Heimarbeiter, die begünstigte Behinderte sind, nur dann, wenn sie im Sinne des § 27 Heim-
arbeitsgesetz 1960, BGBl Nr 105/1961, regelmäßig beschäftigt werden. 

(4) Wählbar sind alle begünstigten Behinderten des Betriebes, die am Tag der Wahl seit mindestens sechs Monaten im Be-
trieb beschäftigt sind, das 19. Lebensjahr vollendet haben und abgesehen vom Erfordernis der österreichischen Staatsbürger-
schaft die Voraussetzungen für das Wahlrecht zum Nationalrat erfüllen. 

(5) Auf die Durchführung und Anfechtung der Wahl der Behindertenvertrauenspersonen (Stellvertreter) sind die Bestim-
mungen der §§ 51 Abs 1, 53 Abs 3, 5 und 6 sowie 55 bis 60 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl Nr 22/1974, sinngemäß 
anzuwenden. Zur Anfechtung der Wahl ist auch jeder im Betrieb bestehende Betriebsrat berechtigt. Das Ergebnis der Wahl 
der Behindertenvertrauenspersonen ist auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekanntzugeben. (BGBl I 
2002/150 Art 7) 

(6) Die Tätigkeitsdauer der Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit dem in § 61 
Abs 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes genannten Zeitpunkt und endet mit Ablauf der Funktionsperiode. Im übrigen sind für 
die vorzeitige Beendigung und das Erlöschen der Funktion §§ 62 und 64 Abs 1 und 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes sinn-
gemäß anzuwenden. Die Tätigkeitsdauer endet ferner, wenn in einer Versammlung aller begünstigten Behinderten des Be-
triebes die Mehrheit die Enthebung ihrer Behindertenvertrauenspersonen (Stellvertreter) beschließt. Die Versammlung kann 
von dem an Lebensjahren ältesten begünstigten Behinderten einberufen werden. 
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(7) Die Behindertenvertrauensperson ist berufen, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen 
der begünstigten Behinderten im Einvernehmen mit dem Betriebsrat wahrzunehmen. § 39 des Arbeitsverfassungsgesetzes ist 
sinngemäß anzuwenden. Der Betriebsrat ist verpflichtet, der Behindertenvertrauensperson bei der Wahrnehmung der beson-
deren Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(8) Die Behindertenvertrauensperson (Stellvertreter) ist insbesondere berufen 
 a) auf die Anwendung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes hinzuwirken und darüber zu wachen, daß die Vor-

schriften, die für das Arbeitsverhältnis begünstigter Behinderter gelten, eingehalten werden; 
 b) über wahrgenommene Mängel dem Betriebsrat, dem Betriebsinhaber und erforderlichenfalls den zum Schutz der 

Arbeitnehmer geschaffenen Stellen Mitteilung zu machen und auf die Beseitigung dieser Mängel hinzuwirken; 
 c) Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung zu erstatten und auf die besonderen Bedürfnis-

se von behinderten Arbeitnehmern hinzuweisen; 
 d) an den Sitzungen des Betriebsrates mit beratender Stimme teilzunehmen. 

(9) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit der Behindertenvertrauensperson zu beraten und die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(10) Auf die persönlichen Rechte und Pflichten der Behindertenvertrauensperson sind die Bestimmungen des 4. Hauptstü-
ckes des II. Teiles des Arbeitsverfassungsgesetzes bzw die in Ausführung der §§ 218 bis 225 des Landarbeitsgesetzes 1984, 
BGBl Nr 287, ergangenen landesrechtlichen Vorschriften sinngemäß anzuwenden; die darin enthaltenen Bestimmungen über 
die Ersatzmitglieder des Betriebsrates gelten sinngemäß auch für die persönlichen Rechte und Pflichten des Stellvertreters 
der Behindertenvertrauensperson. 

(11) Besteht in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nach § 80 des Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Be-
hindertenvertrauenspersonen und den Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine 
Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu wählen. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der 
Wahlberechtigten anwesend ist. Wurde im Unternehmen nur eine Behindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter gewählt, 
so üben diese auch die Funktion der Zentralbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des Arbeitsverfas-
sungsgesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Ergebnis der Wahl der Zentralbehindertenvertrauensperson und 
des Stellvertreters auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekanntzugeben ist. Die Zentralbehindertenver-
trauensperson ist berufen, im Zentralbetriebsrat unter Beachtung der Abs 7 und 8 die Interessen der begünstigten Behinder-
ten wahrzunehmen. Der Zentralbetriebsrat ist verpflichtet, der Zentralbehindertenvertrauensperson bei der Wahrnehmung der 
besonderen Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Zentralbe-
hindertenvertrauensperson ist befugt, höchstens zweimal jährlich eine Versammlung aller Behindertenvertrauenspersonen 
des Unternehmens einzuberufen, um über ihre Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinder-
ten des Unternehmens von Bedeutung sind, zu erörtern. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(12) Die Tätigkeitsdauer der Zentralbehindertenvertrauensperson (ihres Stellvertreters) beträgt vier Jahre; sie beginnt mit 
der Annahme der Wahl und endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn 
 1. im Unternehmen kein Zentralbetriebsrat mehr besteht; 
 2. die Funktion als Behindertenvertrauensperson endet (Abs 6); 
 3. die Zentralbehindertenvertrauensperson zurücktritt. 

(13) Besteht in einem Konzern eine Konzernvertretung nach § 88a des Arbeitsverfassungsgesetzes, so sind von den Zent-
ralbehindertenvertrauenspersonen und deren Stellvertretern aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
eine Konzernbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter zu wählen. Ist in einem Konzernunternehmen eine Zentral-
behindertenvertrauensperson nicht zu wählen, so nehmen an der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson die Behin-
dertenvertrauenspersonen und deren Stellvertreter teil. Die Wahl ist gültig, wenn zumindest die Hälfte der Wahlberechtigten 
anwesend ist. Wurde im Konzern nur eine Zentralbehindertenvertrauensperson und ein Stellvertreter gewählt, so üben diese 
auch die Funktion der Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellvertreters aus. § 57 des Arbeitsverfassungsgeset-
zes ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß das Ergebnis der Wahl der Konzernbehindertenvertrauensperson und des Stellver-
treters auch dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen bekanntzugeben ist. Die Konzernbehindertenvertrauensper-
son ist berufen, in der Konzernvertretung unter Beachtung der Abs 7 und 8 die Interessen der begünstigten Behinderten 
wahrzunehmen. Die Konzernvertretung ist verpflichtet, der Konzernbehindertenvertrauensperson bei der Wahrnehmung der 
besonderen Belange der begünstigten Behinderten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Konzernbe-
hindertenvertrauensperson ist befugt, höchstens zweimal jährlich eine Versammlung aller Zentralbehindertenvertrauensper-
sonen des Konzerns einzuberufen, um über ihre Tätigkeit zu berichten und Angelegenheiten, die für die begünstigten Behin-
derten des Konzerns von Bedeutung sind, zu erörtern. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

(14) Die Tätigkeitsdauer der Konzernbehindertenvertrauensperson (ihres Stellvertreters) beträgt vier Jahre; sie beginnt mit 
der Annahme der Wahl und endet vor Ablauf dieser Zeit, wenn  
 1. im Konzern keine Konzernvertretung mehr besteht; 
 2. die Funktion als Zentralbehindertenvertrauensperson endet (Abs 12); 
 3. die Konzernbehindertenvertrauensperson zurücktritt. 

(15) Die den Behindertenvertrauenspersonen (Abs 1, 11 und 13) in Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenen Barauslagen 
sind, sofern kein Ersatz auf Grund anderer Rechtsvorschriften geleistet werden kann, aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds zu 
ersetzen. Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat die Barauslagen nach Maßgabe der vom Bundesminister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu erlassenden Richtlinien zu erstatten. (BGBl I 2002/150 Art 7) 

Behindertenvertretung im öffentlichen Dienst 

§ 22b. Für die Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden, die nicht unter die Bestimmungen des Arbeitsver-
fassungsgesetzes fallen, gelten sinngemäß die Bestimmungen des § 22a unter Zugrundelegung der gesetzlichen Vorschriften 
über die Personalvertretung. 
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Gebührenfreiheit 

§ 23. (BGBl I 2002/150 Art 7) Alle zur Durchführung dieses Bundesgesetzes erforderlichen Amtshandlungen, Eingaben, 
Vollmachten, Zeugnisse, Urkunden über Rechtsgeschäfte zum Zwecke der Fürsorge oder Förderung gemäß § 10a sowie 
Vermögensübertragungen sind von bundesgesetzlich geregelten Gebühren, Verkehrsteuern und Verwaltungsabgaben befreit. 

Auflegen des Gesetzes 

§ 23a. Jeder Dienstgeber hat einen Abdruck des Behinderteneinstellungsgesetzes – BEinstG an geeigneter, für die 
Dienstnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen. 

 
§ 24. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer je-

weils geltenden Fassung anzuwenden. 

Inkrafttreten 

§ 25. (1) Die §§ 6 Abs 1 und 5, 11 Abs 5, 12 Abs 2 lit b, 15 Abs 1 und 2, 16 Abs 2 und 22 Abs 5 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl Nr 314/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. 

(2) § 9 Abs 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl Nr 201/1996 tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 
(3) § 1 Abs 3, § 2 Abs 2 lit d, § 3, § 4 Abs 1, § 6, § 8, § 8a, § 9a, § 10, § 10a Abs 1 lit c, g, h und i, § 10a Abs 2, 2a, 3a und 

7, § 11, § 12 Abs 5, § 13b Abs 1, § 13f Abs 4, § 14, § 15 Abs 1, § 16, § 17a Abs 2, § 19 Abs 4, § 22a Abs 11, 13 und 15, § 27, 
§ 28 und § 29 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 17/1999 treten mit 1. Jänner 1999 in Kraft. 

(4) § 1 Abs 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 17/1999 tritt mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 
(5) § 18 Abs 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 106/1999 tritt mit 1. Oktober 1999 in Kraft. 
(BGBl I 1999/106 Art XXIII) 
(6) § 8 Abs 6 lit b und § 9 Abs 2 treten mit 1. Juli 2001 in Kraft; § 9 Abs 5 , § 9a Abs 2, § 10 Abs 7, § 10a Abs 5 und 6 und 

§ 21 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 60/2001 treten mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
(BGBl I 2001/60 Art 2) 
(7) 1. (Verfassungsbestimmung) § 19a Abs 1 tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 

 2. Artikel 7 Z 1, § 6 Abs 3 und 5, § 9a, § 10 Abs 2, § 10 Abs 3, § 10a Abs 1 lit c, § 10a Abs 1 lit g, § 10a Abs 1 lit i, § 11 
Abs 7, § 12 Abs 1, § 12 Abs 2 lit a, § 12 Abs 6, § 13 Abs 4, § 13b Abs 1, § 13f Abs 2, § 14 Abs 1 lit a, § 14 Abs 8, 
 § 16 Abs 2, § 17a Abs 1, § 19 Abs 4 und 5, § 19a Abs 2, § 22a, § 23, § 26 lit a, § 27 Abs 6 und 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl I Nr 150/2002, sowie die Aufhebung des § 19 Abs 4 und 5 treten mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
(8) § 10a Abs 1 lit j in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 158/2002 tritt mit 1. Oktober 2002 in Kraft. 
(BGBl I 2002/158 Art 10) 
(9) § 10a Abs 1 lit j, § 13f Abs 2 und § 17a Abs 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 71/2003 treten mit dem 

der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft. 
(BGBl I 2003/71 Art 71) 
 
§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

 a) hinsichtlich der Bestimmungen des Art I des Bundesgesetzes vom 27. September 1988, BGBl Nr 721 und des § 19a 
Abs 1 (Verfassungsbestimmungen) die Bundesregierung; (BGBl I 2002/150 Art 7) 

 b) hinsichtlich der Bestimmungen des § 16 Abs 3 und des § 23 Abs 1 soweit sie Verwaltungsabgaben betreffen, der 
Bundeskanzler; 

 c) hinsichtlich der Bestimmungen des § 18 Abs 2 bis 4 und des § 23 Abs 2 der Bundesminister für Justiz; 
 d) hinsichtlich der Bestimmungen des § 23 Abs 1, soweit sie bundesgesetzlich geregelte Gebühren und Verkehrsteuern 

betreffen, der Bundesminister für Finanzen und 
 e) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 

Übergangsbestimmungen 

§ 27. (1) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung gemäß § 14 Abs 3 sind für die Einschätzung des Grades der Behinderung 
die Vorschriften der §§ 7 und 9 Abs 1 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl Nr 152, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, daß Gesundheitsschädigungen mit einem Ausmaß von weniger als 20 vH außer Betracht zu lassen sind, sofern 
eine solche Gesundheitsschädigung im Zusammenwirken mit einer anderen Gesundheitsschädigung keine wesentliche Funk-
tionsbeeinträchtigung verursacht. 

(2) Nachweise der Begünstigung im Sinne des § 14 Abs 1 in der bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes geltenden 
Fassung, die bis zum 31. Dezember 1998 in Rechtskraft erwachsen sind, werden durch das Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl I Nr 17/1999 nicht berührt. 

(3) § 8 Abs 4 ist auf Anträge auf Zustimmung zur Kündigung anzuwenden, die ab dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl I Nr 17/1999 eingebracht werden. 

(4) Die Bestimmung des § 8 Abs 6 lit b findet auf jene Dienstverhältnisse Anwendung, die nach dem Inkrafttreten des Bun-
desgesetzes, BGBl I Nr 17/1999 neu begründet werden. 

(5) § 8 Abs 6 lit b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 60/2001 findet auf jene Dienstverhältnisse Anwendung, 
die nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes neu begründet werden. 

(BGBl I 2001/60 Art 2) 
(6) Die Bestimmung des § 19a Abs 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 150/2002 ist auf zum Zeitpunkt des 

In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes anhängige Berufungsverfahren nicht anzuwenden. Diese Verfahren sind vom zu-
ständigen Landeshauptmann unter Zugrundelegung der bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften zu Ende zu füh-
ren. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
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(7) Die Bestimmung des § 9a Abs 2 in der bis zum In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes BGBl I Nr 150/2002 geltenden 
Fassung findet auf jene Aufträge Anwendung, die bis zum 31. Dezember 2002 erteilt werden. 

(BGBl I 2002/150 Art 7) 
 
§ 28. (1) Die in auf Grund des § 1 Abs 2 in der bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl I Nr 17/1999 geltenden 

Fassung erlassenen Verordnungen, mit denen die Pflichtzahl geändert wird (BGBl Nr 546/1976, 547/1976, 548/1976, 
549/1976, 550/1976, 551/1976, 552/1976, 553/1976, 554/1976, 555/1976, 556/1976, 557/1976, 558/1976, 559/1976, 
560/1976, 561/1976, 562/1976, 563/1976, 564/1976, 565/1976, 566/1976, 567/1976, 568/1976, 569/1976, 570/1976), abwei-
chend von § 1 Abs 1 festgesetzten Pflichtzahlen sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
 1. für das Kalenderjahr 1999 
 a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 41, 
 b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 37, 
 c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 33 und 
 d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 29; 
 2. für das Kalenderjahr 2000 
 a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 37, 
 b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 34, 
 c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 31 und 
 d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 28; 
 3. für das Kalenderjahr 2001 
 a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 33, 
 b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 31, 
 c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 29 und 
 d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 27; 
 4. für das Kalenderjahr 2002 
 a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 29, 
 b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 28, 
 c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 27 und 
 d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 26; 
 5. für das Kalenderjahr 2003 
 a) statt einer Pflichtzahl von 45 eine solche von 25, 
 b) statt einer Pflichtzahl von 40 eine solche von 25, 
 c) statt einer Pflichtzahl von 35 eine solche von 25 und 
 d) statt einer Pflichtzahl von 30 eine solche von 25 
gilt. Diese Verordnungen treten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft. Sie sind in der bis zum Inkrafttreten des Bun-
desgesetzes BGBl I Nr 17/1999 geltenden Fassung zuletzt für den Monat Dezember 1998, in der im ersten Satz unter Z 1 
angeführten Fassung zuletzt für den Monat Dezember 1999, in der im ersten Satz unter Z 2 angeführten Fassung zuletzt für 
den Monat Dezember 2000, in der im ersten Satz unter Z 3 angeführten Fassung zuletzt für den Monat Dezember 2001, in 
der im ersten Satz unter Z 4 angeführten Fassung zuletzt für den Monat Dezember 2002 und in der im ersten Satz unter Z 5 
angeführten Fassung zuletzt für den Monat Dezember 2003 anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften der §§ 1, 4 Abs 4, 9a Abs 1 in der bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl I Nr 17/1999 gel-
tenden Fassung sind zuletzt für den Monat Dezember 1998 anzuwenden. 

 
§ 29. Soweit in anderen Gesetzen auf geschützte Werkstätten verwiesen wird, gelten diese Verweisungen als Verweisun-

gen auf Integrative Betriebe im Sinne des § 11. 


